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1. Vorbemerkung 

Entgeltersatzleistungen sind Sozialleistungen, die dazu dienen, den Einkommensausfall von Personen auszugleichen, die vorübergehend nicht in 
der Lage sind, ihrer Beschäftigung nachzugehen. Diese Leistungen sollen dazu beitragen, den finanziellen Verlust zu minimieren, der durch Ar-
beitslosigkeit, Unfall, Elternzeit oder ähnliche Situationen entsteht.  

Die folgende Tabelle gibt grob zusammenfassend die Voraussetzungen, Höhe und Berechnung sowie die mögliche Bezugsdauer von Entgeltersatz-
leistungen nach den verschieden gesetzlichen Vorschriften wieder. Wegen der Detailregelungen muss auf die gesetzlichen Bestimmungen zu den 
einzelnen Entgeltersatzleistungen verwiesen werden. 

 

2. Drittes Buch Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung (SGB III) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Höhe und Berechnung Dauer 

Arbeitslosengeld  
 
§§ 136 ff. SGB III 
 

1. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit 
1. - Arbeitslosigkeit 
2. - Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit  

3. - Erfüllung der Anwartschaftszeit  
(zwölf Monate Versicherungspflichtverhältnis  
innerhalb einer Rahmenfrist von 30 Monaten)  

Berechtigte mit Kind 67 Prozent,  
im Übrigen 60 Prozent  
des pauschalierten Nettoentgelts (Leis-
tungsentgelt), das sich aus dem Bruttoent-
gelt ergibt, das die oder der Arbeitslose im 
Bemessungszeitraum erzielt hat (Bemes-
sungsentgelt)  
 
Bemessungsentgelt = 

je nach Dauer der 
Versicherungs-
pflichtverhält-
nisse innerhalb 
der um 30 Mo-
nate erweiterten 
Rahmenfrist und 
dem Lebensalter 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Höhe und Berechnung Dauer 

durchschnittlich auf den Tag entfallendes 
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, das die 
oder der Arbeitslose im Bemessungszeit-
raum erzielt hat 

bei der Entste-
hung des An-
spruchs: 

V1 A2 B3 

12 -  6 

16 -  8 

20 -  10 

24  - 12 

30 50 15 

36 55 18 

48 58 24 
 

2. Arbeitslosengeld bei geförderter beruflicher  
Weiterbildung 
- Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit 
   bei Eintritt in die Maßnahme weder ausgeschöpft  
   noch erloschen oder 

    - Erfüllung der Voraussetzungen für Arbeitslosen- 
       geld bei Arbeitslosigkeit am Tag des Eintritts in die 
       Maßnahme 

wie Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit 

Kurzarbeitergeld 
 

1. erheblicher Arbeitsausfall (§ 96 SGB III) mit Entgeltaus- 
    fall 

Berechtigte mit Kind 67 Prozent  während des Ar-
beitsausfalls 

 

1 Vorversicherungszeit in Monaten. 

2 Alter in Jahren. 

3 Bezugsdauer in Monaten. 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Höhe und Berechnung Dauer 

§§ 95 ff. SGB III 2. betriebliche Voraussetzungen (§ 97 SGB III) erfüllt 
3. persönliche Voraussetzungen (§ 97 SGB III) erfüllt 
4. Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt  
    (§ 99 SGB III) 

(sonst 60 Prozent) der Nettoentgeltdiffe-
renz im Anspruchszeitraum 
 
Nettoentgeltdifferenz = 
Differenz zwischen 
1. dem pauschalierten Netto- 
    entgelt aus dem Soll-Entgelt und 
2. dem pauschalierten Netto- 
    entgelt aus dem Ist-Entgelt. 
 

für längstens 
zwölf Monate 
 
 
 
 
 
 
 

Saison- 
Kurzarbeitergeld 
 
§ 101 SGB III 

1. Dezember bis zum 31. März (Schlechtwetterzeit)  
    - Beschäftigungsbetrieb im Baugewerbe oder einem  
      Wirtschaftszweig, der von saisonbedingtem Arbeits- 
      ausfall betroffen ist, 
   - Erheblichkeit des Arbeitsausfalls  
- Erfüllung betrieblicher Voraussetzungen (§ 97 SGB III) 
  und persönlicher Voraussetzungen (§ 98 SGB III)  

Transfer- 
Kurzarbeitergeld 
 
§ 111 SGB III 

zur Förderung der Eingliederung bei betrieblichen  
Restrukturierungen  
- dauerhafter nicht vermeidbarer Arbeitsausfall mit  
  Entgeltausfall 
- betriebliche Voraussetzungen (§ 97 SGB III) und 
- persönliche Voraussetzungen (§ 98 SGB III) erfüllt 
- betrieblicher Interessenausgleich oder Sozialplan  
  Beratung durch die Agentur für Arbeit  
- dauerhafter Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit  
  angezeigt  
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Höhe und Berechnung Dauer 

Insolvenzgeld  
 
§§ 165 ff. SGB III 
 

Beschäftigte im Inland, die bei einem Insolvenzereignis für 
die vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhältnis-
ses noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt haben  
Als Insolvenzereignis gilt 
1. die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das  
    Vermögen des Arbeitgebers, 
2. die Abweisung des Antrags auf Eröffnung des  
    Insolvenzverfahrens mangels Masse oder 
3. die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im 
    Inland, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenz- 
    verfahrens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenz- 
    verfahren offensichtlich mangels Masse nicht in  
    Betracht kommt. 

Höhe des Nettoarbeitsentgelts, das sich 
ergibt, wenn das auf die monatliche Bei-
tragsbemessungsgrenze (§ 341 Abs. 4  
SGB III) begrenzte Bruttoarbeitsentgelt um 
die gesetzlichen Abzüge vermindert wird 
 
Ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer 
1. im Inland Einkommensteuer- 
    pflichtig, ohne dass Steuern 
    durch Abzug vom Arbeitsentgelt 
    erhoben werden, oder 
2. im Inland nicht einkommen- 
    steuerpflichtig und unterliegt 
    das Insolvenzgeld nach den für 
    sie oder ihn maßgebenden  
    Vorschriften nicht der Steuer, 
sind vom Arbeitsentgelt die Steuern abzu-
ziehen, die bei einer Einkommensteuer-
pflicht im Inland durch Abzug vom Ar-
beitsentgelt erhoben würden. 

einmalige Aus-
zahlung  
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3. Bundesversorgungsgesetz (BVG)  

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Versorgungskran-
kengeld  
 
§§ 16 ff. BVG 
 

a) Beschädigte,  
- wenn sie wegen einer Gesundheitsstörung, die als  
  Folge einer Schädigung anerkannt oder durch eine  
  anerkannte Schädigungsfolge verursacht ist  
  arbeitsunfähig im Sinne der Vorschriften der  
  gesetzlichen Krankenversicherung werden  
- wenn sie wegen anderer Gesundheitsstörungen  
  arbeitsunfähig werden, sofern ihnen wegen dieser  
  Gesundheitsstörungen Heil- oder Krankenbehandlung 
  zu gewähren ist 

b)  Witwen, hinterbliebene Lebenspartner  
 und versorgungsberechtigte Eltern,  
 wenn sie arbeitsunfähig werden, sofern ihnen 
 Krankenbehandlung zu gewähren ist  

80 Prozent des erzielten regelmäßigen Ent-
gelts (Regelentgelt) 
bis zur Höhe der jeweils geltenden Leis-
tungsbemessungsgrenze 

für die Dauer der 
Arbeitsunfähig-
keit 

 

 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 067/23 

Seite 9 

4. Soldatenversorgungsgesetz (SVG) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Arbeitslosenbeihilfe  
 
§ 86a SVG 
i.V.m. 
§§ 136 ff. SGB III 

- frühere Soldaten auf Zeit 
- nach mindestens zwei Jahren Wehrdienstzeit, 
- bei Arbeitslosigkeit nach Beendigung des Wehrdienstes 

grundsätzlich wie Arbeitslosengeld  
(SGB III) 

wie Arbeitslosen-
geld (SGB III) 

 

 

5. Übergangsgeld  

Übergangsgeld überbrückt einkommenslose Zeiten während der Teilnahme an Maßnahmen zur Prävention, medizinischer oder beruflicher Rehabi-
litation, Nachsorge oder während Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.  

Es wird je nach Zuständigkeit für die Maßnahmen und Leistungen durch  

– die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung (§§ 49 bis 52 des SGB VII), 

– die Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 20 und 21 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - SGB VI), 

– die Bundesagentur für Arbeit (§§ 119 bis 121 SGB III) sowie 

– die Träger der Kriegsopferfürsorge (§ 26a BVG) 
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erbracht. 

Es gelten unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Sie sind in der folgenden Tabelle darge-
stellt. Die Berechnung der Leistungshöhe erfolgt im Wesentlichen einheitlich nach den Vorschriften der §§ 66 ff. des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX).  

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Übergangsgeld 
Unfallversicherung 
 
§§ 49 ff. SGB VII 
i.V.m. 
§§ 66 ff. SGB IX 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben aufgrund eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit  
(§§ 7 ff. SGB VII) 

Einheitlich für die Träger der Unfallversi-
cherung und Rentenversicherung sowie die 
Bundesagentur für Arbeit: 
 
75 Prozent der Berechnungsgrundlage  
für Berechtigte mit Kind, Stiefkind oder 
Ehegatten oder Lebenspartner, mit denen 
sie in häuslicher Gemeinschaft leben und 
die eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben 
können, weil sie die Leistungsempfänger 
pflegen oder selbst der Pflege bedürfen und 
keinen Anspruch auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung haben,  
 
im Übrigen 68 Prozent der Berechnungs-
grundlage 
 

Für die Dauer der 
Leistungen 

Übergangsgeld 
Rentenversicherung 
 
§§ 20 f. SGB VI 
i.V.m. 
§§ 66 ff. SGB IX 

Leistungen zur Prävention, Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Leistungen zur Nachsorge oder sonstige Leistungen zur 
Teilhabe durch einen Träger der Rentenversicherung, so-
fern die Leistungen nicht dazu geeignet sind, neben einer 
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit erbracht zu 
werden 
Bei Leistungen zur Prävention, Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation, Leistungen zur Nachsorge oder sons-
tigen Leistungen zur Teilhabe unmittelbar vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit oder, wenn die Berechtigten nicht ar-
beitsunfähig sind, unmittelbar vor Beginn der Leistungen 

Für die Dauer der 
Leistungen 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

a) Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen  
    + Beiträge zur Rentenversicherung im Bemessungszeit- 
       raum  
oder 
b) Bezug von Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungs- 
    krankengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld,  
    Arbeitslosengeld oder Mutterschaftsgeld  
    + Beiträge zur Rentenversicherung von dem  
       der Sozialleistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelt  
       oder Arbeitseinkommen 
 

Berechnungsgrundlage: 
80 Prozent des erzielten regelmäßigen  
Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, 
soweit es der Beitragsberechnung unter-
liegt 
(§ 66 SGB IX) 
 
 
 
 

Übergangsgeld 
Bundesagentur für 
Arbeit 
 
§§ 119 ff. SGB III 
i.V.m. 
§§ 66 ff. SGB IX 

- Menschen mit Behinderung 
- Teilnahme an einer Maßnahme der Berufsausbildung, 

der Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der 
Behinderung erforderlichen Grundausbildung, der in-
dividuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen 
der Unterstützten Beschäftigung nach § 55 SGB IX, ei-
ner Maßnahme im Eingangsverfahren oder Berufsbil-
dungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen 
oder bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 
SGB IX oder an einer Maßnahme der beruflichen Wei-
terbildung, für die die besonderen Leistungen erbracht 
werden, 

für die Dauer der 
Maßnahmen  
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

- Versicherungspflichtverhältnis seit mindestens zwölf 
Monaten  

- Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld erfüllt und Leistungen beantragt 

 
 
 

Übergangsgeld 
Bundesversorgungs-
gesetz (Kriegsopfer-
fürsorge)4 
 
§ 26 Abs. 4 Nr. 1,  
§ 26a BVG 
i.V.m. 

Ergänzende Leistung zu 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 49 ff. 
SGB IX), Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufs-
bildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen 
nach (§ 57 SGB IX) und entsprechende Leistungen bei an-
deren Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX) sowie als Budget 
für Ausbildung (§ 61a SGB IX) 

80 Prozent der Berechnungsgrundlage  
nach § 66 SGB IX 
für Berechtigte mit Kind, Stiefkind oder 
Ehegatten oder Lebenspartner, mit denen 
sie in häuslicher Gemeinschaft leben und 
die eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben 
können, weil sie die Leistungsempfänger 
pflegen oder selbst der Pflege bedürfen und 

für die Dauer der 
Leistungen 

 

4 Zum 1. Januar 2024 wird das Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch Soziale Entschädigung - (SGB XIV) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 2019 I S. 2652, zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 6. Juni 2023 - BGBl. 2023 I Nr. 146), in Kraft treten, das unter anderem die Regelungen des Bundesversorgungsgesetzes ersetzt. Nach § 64 Abs. 1 
SGB XIV erhalten Geschädigte und Hinterbliebene, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 63 SGB XIV erhalten und vor Beginn der Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erwerbstätig gewesen sind, Übergangsgeld. Die Berechnung richtet sich nach den §§ 66 ff. SGB IX. Der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Zwölften und 
des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Gesetze (Bundesratsdrucksache 224/23 vom 26. Mai 2023) liegt dem Deutschen Bundestag noch nicht zur Beratung 
vor. 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

§§ 66 ff. SGB IX 
i.V.m. §§ 16a, 16b 
und 16f BVG  

keinen Anspruch auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung haben,  
 
im Übrigen 70 Prozent der Berechnungs-
grundlage nach § 66 SGB IX, 
entsprechende Anwendung der  
§§ 16a, 16b und 16f BVG 

 

 

6. Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII)  

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Verletztengeld  
 
§§ 45 ff. SGB VII  
i.V.m.  
§ 66 ff. SGB IX 

1. wenn Versicherte infolge des Versicherungsfalls  
    arbeitsunfähig sind oder 
2. wegen einer Maßnahme der Heilbehandlung eine ganz- 
    tägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben können und 
    diese Maßnahmen sich aus Gründen, die die  
    Versicherten nicht zu vertreten haben, nicht unmittelbar 
    an die Heilbehandlung anschließen, 

wie Übergangsgeld (SGB IX) 
 

Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit 
oder der Hinde-
rung an einer 
ganztägigen Er-
werbstätigkeit 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 067/23 

Seite 14 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

3. wenn Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  
    erforderlich sind, 
4. die Versicherten ihre bisherige berufliche Tätigkeit  
    nicht wieder aufnehmen können oder ihnen eine andere 
    zumutbare Tätigkeit nicht vermittelt werden kann oder  
    sie diese aus wichtigem Grund nicht ausüben können 
und 
unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der 
Heilbehandlung Anspruch auf  
    - Arbeitsentgelt,  
    - Arbeitseinkommen,  
    - Krankengeld,  
    - Pflegeunterstützungsgeld, 
    - Verletztengeld,  
    - Versorgungskrankengeld,  
    - Übergangsgeld,  
    - Unterhaltsgeld,  
    - Kurzarbeitergeld,  
    - Arbeitslosengeld, 
    - nicht nur darlehensweise gewährtes Bürgergeld  
      (Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für 
      Arbeitsuchende, Bürgergeld - SGB II) oder  
    - nicht nur Leistungen für Erstausstattungen für  
      Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (SGB II) 

durch eine Heil-
behandlungsmaß-
nahme, 
Ende mit dem 
Tag, der dem Tag 
vorausgeht, an 
dem ein An-
spruch auf Über-
gangsgeld ent-
steht 
 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
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oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

      oder  
    - Mutterschaftsgeld  
bestand. 

 

 

7. Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Krankengeld 
 
§§ 44 ff. SGB V  

Anspruch für Versicherte der GKV, wenn 
- die Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder  
- sie auf Kosten der Krankenkasse stationär in einem 

Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitations-
einrichtung (§ 23 Abs. 4, §§ 24, 40 Abs. 2 und § 41 
SGB V) behandelt werden 

kein Anspruch auf KG u.a. für 
- Bezieher von Bürgergeld 
- Studenten 
- familienversicherte Personen 

Grundsätzlich 70 Prozent des erzielten re-
gelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeitsein-
kommens, soweit es der Beitragsberech-
nung unterliegt (Regelentgelt)  
 
aus Arbeitsentgelt berechnetes KG darf ma-
ximal 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts 
betragen 
 
Zahlung pro Kalendertag  
(1 Kalendermonat = 30 Tage)  

ab Tag der ärztli-
chen Feststellung 
der Arbeitsunfä-
higkeit bzw. be-
ginn der (Kran-
ken-)Behandlung 
in den genannten 
Einrichtungen  
maximal 78 Wo-
chen innerhalb 
von drei Jahren  



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Anspruch auf KG ruht u.a. während des Bezugs von bei-
tragspflichtigem Arbeitsentgelt (Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall für maximal sechs Wochen) 

Krankengeld bei Er-
krankung eines Kin-
des 
 
§ 45 SGB V  

Anspruch für Versicherte der GKV, wenn 
- es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie 

zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres 
erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit 
fernbleiben,  

- eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das 
Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen 
kann und  

- das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist 

kein Anspruch auf Kinder-KG u. a. für 
- Bezieher von Bürgergeld 
- Studenten 
- familienversicherte Personen 

 
während des Anspruchs auf Kinderkrankengeld besteht 
Anspruch auf unbezahlte Freistellung von Arbeitsleistung 
gegenüber Arbeitgeber 

90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeits-
entgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsent-
gelt der Versicherten 
 
bei Bezug von beitragspflichtigem einmalig 
gezahltem Arbeitsentgelt (§ 23a SGB IV) 
100 Prozent des ausgefallenen Nettoar-
beitsentgelts aus beitragspflichtigem Ar-
beitsentgelt während der zwölf Kalender-
monate vor Freistellung zur Betreuung des 
erkrankten Kindes 
 
maximal 70 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze nach § 223 Abs. 3 SGB V 
aus Arbeitseinkommen errechnetes Kinder-
KG beträgt maximal 70 Prozent des erziel-
ten regelmäßigen, beitragspflichtigen Ar-
beitseinkommens 
 
Zahlung pro Kalendertag  
(1 Kalendermonat = 30 Tage) 

pro Kind maxi-
mal zehn bzw. bei 
Alleinerziehen-
den zwanzig Ar-
beitstage 
 
insgesamt je Ver-
sicherten insge-
samt 25 bzw. 50 
Arbeitstage 
 
bis Ende 2023 
Anspruch für ma-
ximal 30 bzw. 60 
Arbeitstage; ins-
gesamt 65 bzw. 
130 Arbeitstage 
bei mehreren Kin-
dern (Sonderrege-
lung Corona) 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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8. Elftes Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Pflegeunterstüt-
zungsgeld 
 
§ 44a Abs. 3 SGB XI 

- kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflege-
zeitgesetz zur Pflege Angehöriger in häuslicher 
Umgebung 

- keine Entgeltfortzahlung durch Arbeitgeber 
- kein Anspruch auf Kinder-KG 

entsprechend Kinder-KG  maximal zehn Ar-
beitstage (insge-
samt für mehrere 
Pflegepersonen) 

 

 

9. Mutterschutzgesetz (MuSchG) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Mutterschaftsgeld 
als laufende Leis-
tung 

Anspruch für weibliche Mitglieder der GKV, die  
- bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld 

haben oder  

für Pflichtversicherte der GKV, die 
- bei Beginn der Schutzfrist vor Ent-

bindung nach § 3 Abs. 1 MuSchG in 
Arbeitsverhältnis stehen oder 

Zahlung für sechs 
Wochen vor vo-
raussichtlichem 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

der gesetzlichen 
Krankenkassen  
 
§ 19 Abs. 1 MuSchG  
i. V. m.  
§ 24i SGB V  
 
 
 
 
 
 

- denen wegen der Schutzfristen nach § 3 MuSchG 
kein Arbeitsentgelt gezahlt wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Frauen, deren Arbeitsverhältnis unmittelbar vor Beginn 
der Schutzfrist nach § 3 Abs. 1 MuSchG endet, wenn sie 
am letzten Tag des Arbeitsverhältnisses Mitglied einer 
Krankenkasse waren sowie andere Mitglieder  
 

- in Heimarbeit beschäftigt sind oder 
- deren Arbeitsverhältnis nach Maß-

gabe von § 17 Abs. 2 MuSchG ge-
kündigt wurde 

Zahlung in Höhe des um die gesetzlichen 
Abzüge verminderten durchschnittlichen 
kalendertäglichen Arbeitsentgelts der letz-
ten drei abgerechneten Kalendermonate 
vor Beginn der Schutzfrist nach 
§ 3 Abs. 1 MuSchG 
maximal 13 Euro je Kalendertag 
 
übersteigt das durchschnittliche Arbeits-
entgelt 13 Euro kalendertäglich, Zahlung 
des übersteigenden Betrags vom Arbeitge-
ber oder von zuständigen Stelle nach den 
Vorschriften des MuSchG 
_______________________________________ 
Mutterschaftsgeld in Höhe KG 
 
 
 
 

Entbindungster-
min, den Entbin-
dungstag sowie 
acht Wochen 
nach Entbindung 
bzw. zwölf Wo-
chen nach Ent-
bindung bei Früh- 
und Mehrlingsge-
burten sowie bei 
vor Ablauf von 
acht Wochen 
nach Entbindung 
ärztlich festge-
stellter Behinde-
rung des Kindes 
 
Verlängerung des 
Zeitraums um 
durch vorzeitige 
Entbindung ver-
kürzten Zeitraum 
vor Entbindungs-
termin  



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verlängerung des 
Zeitraums vor 
Entbindung bis 
zum Entbin-
dungstag, sofern 
dieser nach vo-
raussichtlichem 
Termin liegt 

Mutterschaftsgeld 
als Einmalleistung 
des Bundesamtes 
für Soziale Siche-
rung  
 
§ 19 Abs. 2 MuSchG 

Anspruch für Frauen, die 
- privat krankenversichert oder 
- in der GKV familienversichert sind und Beschäfti-

gungsverhältnis besteht, aus dem wegen der Mut-
terschutzfristen kein Entgelt gezahlt wird 

 

Berechnung wie laufend gezahltes Mutter-
schaftsgeld 
maximal 210 Euro 
 

Auszahlung in ei-
ner Summe 

 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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10. Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Elternzeitgesetz – BEEG) 

Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Elterngeld  
Basiselterngeld  
 

Anspruch hat, wer 
- Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in 

Deutschland hat 
- mit seinem Kind in einem Haushalt lebt 
- dieses Kind selbst betreut und erzieht und 
- keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt 
- Einkommen unter 300.000 Euro für Paare, 250.000 

Euro für Alleinerziehende 
 

Grundsätzlich 67 Prozent des Einkommens 
aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des 
Kindes 
 
mindestens 300 Euro, maximal 1.800 Euro 
 
liegt Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor 
Geburt unter 1.000 Euro, Erhöhung des Be-
messungssatzes um 0,1 Prozent je zwei 
Euro, um die das Einkommen unter 1.000 
Euro liegt; Erhöhung des Elterngeldes auf 
maximal 100 Prozent 
 
Zahlung in Monatsbeträgen für Lebensmo-
nate des Kindes 
 
abwechselnder oder gleichzeitiger Leis-
tungsbezug durch beide Elternteile mög-
lich 

für beide Eltern-
teile gemeinsam 
zwölf Monate  
 
Erhöhung um 
zwei Monate auf 
max. 14 Monate 
für beide Eltern-
teile gemeinsam, 
wenn beide je-
weils mind. zwei 
Monate Eltern-
geld beantragen 
und ein Elternteil 
weniger Einkom-
men hat als vor 
der Geburt 
beliebige Auftei-
lung auf beide 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Partner (Partner-
monate) 
 
Bezug möglich 
bis zur Vollen-
dung des 14. Le-
bensmonats des 
Kindes 
 
in bestimmten 
Fällen Anspruch 
bis Vollendung 
des achten Le-
bensjahres des 
Kindes 

Elterngeld Plus 
 

zusätzlich zu Anspruchsvoraussetzungen für Eltern 
- Geburt des Kindes ab 1. September 2021 
- beide Elternteile arbeiten nicht in Vollzeit (Be-

schäftigung maximal 32 Wochenstunden, Beschäf-
tigung zur Berufsausbildung oder Beschäftigung als 
Tagespflegeperson für max. fünf Kinder) 

im Wesentlichen wie Basiselterngeld 

halber Betrag für die doppelte Anspruchs-
dauer  

doppelte Laufzeit 
des Basis- 
elterngeldes 
 
Plus Partner-
schaftsbonus von 
jeweils 4 Mona-
ten für beide El-
tern (wenn beide 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 067/23 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

Eltern bzw. ein 
alleinerziehender 
Elternteil zwi-
schen 24 und 32 
Stunden erwerbs-
tätig sind) 
 
Bezug möglich 
bis zur Vollen-
dung des 32. Le-
bensmonats des 
Kindes 
 
in bestimmten 
Fällen Anspruch 
bis Vollendung 
des achten Le-
bensjahres des 
Kindes 

Geschwisterbonus Anspruch für elterngeldberechtigte Person in einem Haus-
halt mit 

- zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind    
oder 

Erhöhung des regulär zustehenden Eltern-
geldes um zehn Prozent, mindestens um 
75 Euro (37,50 Euro bei Elterngeld Plus)  
 

maximal für 
Dauer des Eltern-
geldbezugs  
 



 
 
 

 
 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben 
nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserin-
nen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und 
stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte 
oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen 
und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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Leistung  
gesetzliche Regelung 

Voraussetzungen Berechnung Dauer 

- drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre 
alt sind 

 

300 Euro für jedes weitere neugeborene 
Kind (150 Euro bei Elterngeld Plus) 

endet zum Ende 
des Kalendermo-
nats, in dem An-
spruchsvorausset-
zungen für Ge-
schwisterbonus 
entfallen 

Mehrlingszuschlag Mehrlingsgeburt 300 Euro für jedes weitere neugeborene 
Kind (150 Euro bei Elterngeld Plus) 

entspricht Dauer 
des Elterngeldbe-
zugs  

 

*** 
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